
Textlicher Teil zum Bebauungsplan Nr. 238 – Katharinenstraße/ Schulstraße –  
6. Änderung – vereinfachtes Verfahren – 
 
1.4 Maßnahmen bzw. Vorkehrungen zum Schutz  
vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird festgesetzt, dass für die Wohngebäude westlich der 
Schulstraße in einem Bereich bis 20 m parallel zur Verkehrsfläche sowie für die Wohn-
gebäude Ehlingstraße Nr. 2 bis 44 und auf dem Flurstück 660 (Flur 358), Vorkehrungen gegen 
Schallimmissionen getroffen werden müssen. Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bzw. 
beim Austausch von Fenstern sind an allen äußeren Öffnungen von Wohn- und 
Schlafräumen, die der Schulstraße bzw. der Ehlingstraße zugewandt sind, Schall-
schutzfenster einzubauen. 
Das bewertete Schalldämmmaß muss mindestens der Schallschutzklasse 3 gem. VDI-
Richtlinie 2719 entsprechen. 
Zusätzlich zu den Schallschutzfenstern der Schallschutzklasse 3 sind die der Schulstraße 
bzw. Ehlingstraße zugewandten Schlaf- und Kinderzimmern mit schallgedämmten 
Lüftungseinrichtungen auszustatten. 


